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Die Natura 2000-Schutzgebiete in der Großregion 
SaarLorLux 

Malte Helfer 

Überblick 
Das System der Natura 2000-Schutzgebiete ist das Kernstück der Natur- und Biodiversitätspolitik der 
Europäischen Union. Es handelt sich um ein EU-weites Netzwerk von Schutzgebieten der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie von 1992 (FFH-Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtli-
nievon 1979 (vom 2. April 1979, 79/409/EWG). 

Die Karte zeigt die Schutzgebiete des Natura 2000-Netzwerkes der Europäischen Union in der Großre-
gion SaarLorLux. Es handelt sich zum einen um natürliche bzw. naturnahe Lebensräume nach der 
Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der EU von 1992, zum anderen um Vogelschutzgebiete nach der Vogel-
schutzrichtlinie von 1979. Quelle: GR-Atlas nach European Environment Agency EEA 
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Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist der Erhalt aller im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten natürli-
cherweise vorkommenden Vogelarten sowie die Gewährleistung eines für deren langfristiges Überle-
ben ausreichenden Bestandes. 

Die FFH-Richtlinie zielt auf den Erhalt einer Vielfalt natürlicher bzw. naturnaher Lebensräume. Sie listet 
insgesamt 231 Lebensraumtypen (Anhang I, erläutert im Interpretations-Handbuch der Europäischen 
Kommission) und mehr als 1 000 Tier- und Pflanzenarten von besonderer Bedeutung (Anhang II, IV, V) 
auf. 

Die Schutzgebiete werden 
von den Mitgliedsstaaten 
nach EU-weit einheitlichen 
Standards ausgewählt, un-
ter Schutz gestellt und der 
EU-Kommission gemeldet. 
Beide Richtlinien und damit 
auch das Netzwerk Natura 
2000 haben zum Ziel, die bi-
ologische Vielfalt (Biodiver-
sität) in Europa nachhaltig 
zu bewahren und zu entwi-
ckeln und das Überleben 
der wertvollsten und am 
meisten bedrohten Arten 
und Lebensraumtypen Eu-

ropas langfristig zu sichern. Damit soll gleichzeitig auch eine Verpflichtung der EU nach der UN-Kon-
vention zur Biodiversität erfüllt werden. 

Die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen sollen ausdrücklich auch be-
rücksichtigt werden. Natura 2000 ist somit kein System streng geschützter Naturschutzgebiete, das 
jegliche menschliche Nutzung ausschließt. Das Netzwerk umfasst zwar auch solche Gebiete, der größte 
Teil der Flächen jedoch bleibt in privater Hand. Ihre Bewirtschaftung ist weiterhin möglich, soweit die 
Lebensräume und Arten dadurch nicht erheblich beeinträchtigt werden. In manchen Fällen (z.B. Erhalt 
der Kulturlandschaft) ist eine entsprechende Bewirtschaftung zur Erhaltung von Lebensräumen und 

Arten wünschenswert oder 
sogar notwendig. Vorgese-
hen ist also eine nachhal-
tige Nutzung sowohl in 
ökologischem wie auch in 
ökonomischem Sinne.  

Das europaweite Netz der 
Natura 2000-Schutzgebiete 
ist inzwischen weitgehend 
aufgebaut. 

 

Schwarzstorch (Ciconia 
nigra). Foto: cc Marek 
Szczepanek 
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Kalktrockenrasen. Foto: © R. Urban 

 

Für jedes Schutzgebiet ist ein Management-
plan zu erstellen, der u.a. die Festlegung der 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele und die 
Planung von Maßnahmen umfasst. Im Falle 
von Plänen oder Projekten, die das Gebiet 
gefährden könnten, ist eine Verträglichkeits-
prüfung vorgesehen. Die Finanzierung der 
Natura 2000-Schutzgebiete liegt primär bei 
den einzelnen Mitgliedstaaten, es kommt je-
doch eine finanzielle Beteiligung der Europä-
ischen Union v. a. für die Gebiete in Betracht, 
die prioritäre Arten und Lebensraumtypen 
beinhalten. Die EU-Mitgliedstaaten müssen 
alle 6 Jahre über den Zustand der Teile des 
Natura 2000-Netzes Bericht erstatten, die 
EU-Kommission lässt einen gemeinsamen 
Bericht veröffentlichen. In der Großregion 
sind rund 839 400 ha an Natura 2000-Schutz-
gebieten ausgewiesen, das entspricht 12,8% 
der Gesamtfläche der Großregion.  

 

Volltext 
Die Schutzgebiete des ökologischen Netzes Natura 2000 dienen im Wesentlichen dem Schutz der in 
den Anhängen I und II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie von 1992 (FFH-Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 
92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie von 1979 (vom 2. April 1979, 79/409/EWG) aufgeführten 
Lebensraumtypen und Arten gemeinschaftlicher Bedeutung sowie der in Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie genannten Vogelarten und weiteren regelmäßig auftretenden Zugvogelarten in den Mitglied-
staaten. 

Zudem sind die Tier- und Pflanzenarten gemeinschaftlichen Interesses des Anhangs IV der FFH-Richtli-
nie streng zu schützen. Bestimmte wirtschaftlich genutzte Arten, wie z. B. die Arzneipflanze Arnika 
(Arnica montana) sind im Anhang V gelistet und unterliegen Bestimmungen, die eine nachhaltige Nut-
zung ermöglichen und sichern sollen, ohne die Arten in ihrem Bestand zu gefährden. 

Die FFH-Gebiete werden auch als Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) bzw. Special Areas of 
Conservation (SAC), die Vogelschutzgebiete als besondere Schutzgebiete bzw. Special Protected Areas 
(SPA) bezeichnet. Sie werden von den Mitgliedsstaaten nach EU-weit einheitlichen Standards ausge-
wählt, unter Schutz gestellt und der EU-Kommission gemeldet. Das Europäische Zentrum für Biodiver-
sität in Paris (European Topic Centre for Biological Diversity, ETC/BD) validiert die Angaben und unter-
hält eine EU-weite Datenbank. Die kartographische Darstellung der Schutzgebiete durch die Europäi-
sche Umweltagentur (European Environment Agency, EEA) erfolgt im Maßstab 1:100 000. Aus Grün-
den des Artenschutzes werden sensible Informationen, etwa zu den Nistgebieten bedrohter Arten, in 
den frei verfügbaren Karten nicht dargestellt. Die FFH-Richtlinie listet insgesamt 231 Lebensraumtypen 
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(Anhang I, erläutert im Interpretations-Handbuch der Europäischen Kommission) und mehr als 1 000 
Tier- und Pflanzenarten von besonderer Bedeutung (Anhang II, IV, V) auf. 

Arnika (arnica montana). Quelle: C.A.M. Lind-
man 

 

Ziel der Vogelschutzrichtlinie ist der Erhalt aller 
im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten na-
türlicherweise vorkommenden Vogelarten so-
wie die Gewährleistung eines für deren langfris-
tiges Überleben ausreichenden Bestandes. Bir-
dLife International (2004) gibt für Europa 524 re-
gelmäßig auftretende Vogelarten an. Der An-
hang I der Vogelschutzrichtlinie führt die beson-
ders gefährdeten bzw. schutzwürdigen Arten 
auf und umfasst zurzeit 190 Arten bzw. Unterar-
ten. 

Ziel des Netzwerkes von Schutzgebieten Natura 
2000, das auch eine Verpflichtung der EU nach 
der UN-Konvention zur Biodiversität erfüllt, ist 
die langfristige Sicherung des Überlebens der 
wertvollsten und am meisten bedrohten Arten 
und Lebensraumtypen Europas. 

 

Angesichts der Tatsache, dass der größte Teil der Flächen in privater Hand bleibt und nur in wenigen 
Flächen menschliche Nutzung ausgeschlossen wird, liegt der Schwerpunkt des Schutzes darauf, dafür 
zu sorgen, dass die Nutzung nachhaltig erfolgt, und zwar sowohl in ökologischem wie auch in ökono-

mischem Sinne.  

 

Management 
Für jedes Schutzgebiet ist 
ein Managementplan zu er-
stellen, der etwa die Festle-
gung der Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele und die 
Planung von Maßnahmen 
umfasst. Die in den Gebie-
ten wirtschaftenden Men-
schen, Verbände und die 
lokale Bevölkerung sind bei 
der Aufstellung und Umset-
zung des Management-
plans zu beteiligen. 

FFH-Gebiet "Oberlauf der Rur", Wallonie. Foto: kalonji   
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Verträglichkeitsprüfung 
Die FFH-Richtlinie (Art. 6, 
Abs. 3) sieht eine Verträg-
lichkeitsprüfung vor im 
Falle von Plänen oder Pro-
jekten, die einzeln oder im 
Zusammenwirken mit an-
deren Plänen und Projek-
ten ein FFH- oder Vogel-
schutzgebiet erheblich be-
einträchtigen können. 

 

Gekielte Smaragdlibelle 
(Oxygastra curtisii); in der 
GR seltene, ursprünglich 
westmediterrane Art, die 
z.B. an der Our vorkommt 
Foto: J. M. Müller 

Finanzierung 
Die Finanzierung der Natura 2000-Schutzgebiete liegt primär bei den einzelnen Mitgliedstaaten, es 
kommt jedoch eine finanzielle Beteiligung der Europäischen Union v. a. für die Gebiete in Betracht, die 
prioritäre Arten und Lebensraumtypen beinhalten.  

Kohärenz 
Zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz der Schutzgebiete sollen sich die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 3, Absatz 3 der FFH-Richtlinie bemühen, verbindende Landschaftselemente zu schaffen bzw. zu 
erhalten, um Wanderung, Ausbreitung und Genaustausch über das Netz der gemeldeten Natura 2000-
Gebiete hinaus zu fördern. 

Artenschutz 
Die Bestimmungen zum Ar-
tenschutz der Artikel 12 bis 
16 der FFH-Richtlinie sowie 
der Artikel 5 bis 9 der Vo-
gelschutzrichtlinie sind zu 
gewährleisten. Sie umfas-
sen etwa Maßnahmen zur 
Regelung bzw. zum Verbot 
der Jagd oder bestimmter 
Fangmethoden, des Trans-
ports, der Entnahme, der 
Nutzung und des Handels 
in einer Anlage festgehalte-
ner Tier- und Pflanzenar-
ten.  

Kleine Hufeisennase, Vorkommen z.B. in SW-Lothringen. Foto: cc F. C. Robiller 
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Hummel-Ragwurz (Ophrys holserica), seltene Orch-
idee, v.a. auf Magerwiesen und Halbtrockenrasen 
vorkommend, in der GR z.B. an der Our oder im 
Bliesgau. Foto: cc Mg-k 

 

Monitoring und Berichtspflicht 
Artikel 11 der FFH-Richtlinie sieht eine allgemeine 
Überwachung (Monitoring) der Arten und Lebens-
raumtypen gemeinschaftlichen Interesses (Anhang 
I, II, IV, V FFH-Richtlinie) vor, die auch außerhalb der 
Natura 2000-Gebiete stattfinden muss. 

Eine wesentliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
im Rahmen der FFH-Richtlinie (Artikel 17) ist, alle 6 
Jahre über den Zustand der Bestandteile des Natura 
2000-Netzes die Auswirkungen der in den Natura 
2000-Gebieten durchgeführten Maßnahmen auf 
den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und 
Arten in ihrem Zuständigkeitsbereich Bericht zu er-
statten. Es handelt sich hierbei um die erste umfas-
sende gesetzliche Regelung zur Erfolgskontrolle im 
Naturschutz. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich ferner, nach Artikel 12 der Vogelschutzrichtlinie alle 3 Jahre der 
Europäischen Kommission einen so genannten Durchführungsbericht über die Anwendung einzelstaat-
licher Vorschriften zu übermitteln. 

Auf Grundlage der nationalen Berichte erstellt die Europäische Kommission zusammenfassende Be-
richte. Der Information der Öffentlichkeit wird dabei besonderes Gewicht beigemessen, die nationalen 
Durchführungsberichte ebenso wie die zusammenfassenden Berichte der Europäischen Union sind öf-
fentlich zu machen. 

Organisatorisches 
Auf der Ebene der Europäi-
schen Union wird die Um-
setzung der FFH-Richtlinie 
durch den Habitataus-
schuss und der Vogel-
schutzrichtlinie durch den 
Ornis-Ausschuss unter-
stützt, die sich jeweils aus 
Vertretern aller Mitglied-
staaten und der EU-Kom-
mission zusammensetzen. 

 
Uhu im Vogelschutzgebiet 
Ahrgebirge, Rheinland-
Pfalz. Foto: egeeulen.de 
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FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie fordern die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu auf, die 
erforderliche Forschung und wissenschaftliche Arbeit zu ihrer Umsetzung zu fördern. Änderungen der 
Anhänge der Richtlinien als Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt sowie 
Anpassungen der Artenlisten an den aktuellen Kenntnisstand der Taxonomie und Systematik sollen 
nur in größeren Zeitabständen erfolgen und bedürfen eines einstimmigen Beschlusses des Rats der 
Europäischen Union.  

 

Schutzgebiete in den Teilregionen der Großregion 
Im Saarlandsind 118 FFH-Gebiete mit einer Gesamtfläche von 26 319 ha (10,2 % der Landesfläche) und 
41 Vogelschutzgebiete mit 23 680 ha (9,2 % der Landesfläche) als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. 
Da diese Gebiete sich großenteils überschneiden, besteht das Netz Natura 2000 im Saarland insgesamt 
aus 127 Gebieten mit einer Fläche von 29 940 ha, entsprechend 11,6 % der gesamten Landesfläche. 

In Rheinland-Pfalz sind 120 FFH-Gebiete (12,9 % der Landesfläche) sowie 57 Vogelschutzgebiete (12,2 
% der Landesfläche) als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. Die Gesamtfläche der Gebiete beträgt 385 
000 ha entsprechend 19,4% der Landesfläche. 

Etang de Lindre im FFH-Ge-
biet Regionaler Naturpark 
Lothringen. Foto: Ske 

 

In Lothringen sind 77 FFH-
Gebiete mit insgesamt 68 
650 ha und 17 Vogelschutz-
gebiete mit 125 459 ha aus-
gewiesen, die bei teilweiser 
Überlappung mit insge-
samt rund 165 889 ha 7% 
der Gesamtfläche Lothrin-
gens umfassen. 

 
Wallonien hat 239 Natura 2000-Gebiete, davon 199 757 ha FFH-Gebiete und 198 700 ha Vogelschutz-
gebiete ausgewiesen, die sich zum großen Teil (177 629 ha) überlappen. Die Gesamtfläche beträgt 220 
828 ha entsprechend 12,9% der Fläche Walloniens. 

Im Großherzogtum Luxemburg gibt es (2010) 43 Habitat-Standorte nach FFH sowie 12 Standorte nach 
der Vogelschutzrichtlinie. Die Habitat-Standorte umfassen eine Gesamtfläche von 35 200 ha, die Vo-
gelschutzgebiete 16 020 ha, die fast vollständig auf die Habitatflächen entfallen. Die FFH-Gebiete ha-
ben einen Anteil von 14,6% an der gesamten Landesfläche. 

In der Großregion sind rund 839 400 ha an Natura 2000-Schutzgebieten ausgewiesen, das entspricht 
12,8% der Gesamtfläche der Großregion.  
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BirdLife International (2004): Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. 
Cambridge, U.K: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12) 

Bundesamt für Naturschutz, Deutschland: Natura 2000  

EU-Kommission: Natura 2000 network  

EU-Kommission: Liste nationaler und regionaler Natura 2000-Websites  

EU-Kommission 1979: Vogelschutzrichtlinie  

EU-Kommission 1992: Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 

 

 

 

 
  



M a l t e  H E L F E R  –  N a t u r a  2 0 0 0 - S c h u t z g e b i e t e

9 

Links 

Biodiversitätsportal der Großregion 

Bundesamt für Naturschutz, Deutschland: Natura 2000  

EU-Kommission: Natura 2000 network  

EU-Kommission: Liste nationaler und regionaler Natura 2000-Websites  

EU-Kommission 1979: Vogelschutzrichtlinie  

EU-Kommission 1992: Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 

EU-Kommission 2007: Natura 2000 - Interpretation Manual of European Union Habitats  

European Environment Agency (EEA): Natura 2000 data - the European network of protected sites 

Lothringen 
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 

Les cartes Natura 2000 par département  

Luxemburg 
Karte der Natura 2000-Gebiete   

Les zones Natura 2000 au Grand-Duché de Luxembourg 

Rheinland-Pfalz 
Karte der Natura-2000-Gebiete  

Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz 

Natura 2000 in Rheinland-Pfalz 

Saarland 
Karte der Natura 2000-Gebiete im Saarland 

Natura 2000 im Saarland  

Natura 2000-Gebiete im Saarland 

Wallonien 
Natura 2000 en Wallonie 

Système d'informations sur la biodiversité en Wallonie 

http://www.bio-gr.eu/de
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm#sites
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000/
http://www.lorraine.ecologie.gouv.fr/
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/les-cartes-natura-2000-par-departement-a3725.html
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/Natura_2000/Liste_nationale_des_Zones_Habitats/LUDH_ALL.pdf
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/Natura_2000/Liste_nationale_des_Zones_Habitats/index.html
http://map2000.final.rlp.de/mapserver_natura2000/
http://map2000.final.rlp.de/mapserver_natura2000/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.naturschutz.rlp.de/index.php?q=node/63
http://www.naturschutz.rlp.de/index.php?q=node/63
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/KarteNatura.pdf
http://www.saarland.de/119056.htm
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Natura_2000-Gebiete_Liste_Stand_Sept_06.pdf
http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=829
http://biodiversite.wallonie.be/sites/Natura2000/home.html
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